
Leitfaden zur erarbeitung des  
trinkwasserpLans (tpL)

ablauf des projekts
 

Kommunikationsphase

 1. Koordinierungsgespräch zwischen dem Amt der nÖ Landesregierung,  
  Abteilung siedlungswasserwirtschaft (WA4) und der gemeinde –  
  Allgemeine information zum TpL und einstufung des Bedarfs

Beteiligte: gemeinde/WA4
  Ziel 

  *) allgemeine information für die gemeinde (polit. und fachl.  zuständige)  
   über zweck und Möglichkeiten des tpL 

  *) einstufung des bedarfs an einem tpL (auf basis der trink wasser- 
   erhebung der wa2/wa4 und den daraus  hervorgehenden prioritäten) 

   ➜ vorliegende daten
     anzahl der Objekte im gemeindegebiet (mit aufenthaltsräumen) 
      davon öffentlich versorgt  % gde / % wg / % sonst.
      rest eigenanlagen (Hausbrunnen) 

     anzahl der wasserversorgungsanlagen (wVa) gde / wg / sonst.

   ➜ grundsätzliche probleme - Überlegungen festhalten 
     Mengen- und/oder Qualitätsprobleme; zweites standbein  
     (aus anderem wasser einzugsgebiet mit frei wählbarer  
     ersatzmenge) erforderlich oder angedacht; notwasser- 
     versorgung nicht vorhanden usw. 

   TpL nicht erforderlich/empfohlen/dringend erforderlich 

  *) bei empfehlung des tpL: festlegung bzw. benennung aller betroffenen  
   (in der gemeinde bzw. gemeindeübergreifend) 
    gemeindezuständige (bgm, gfr, OV…), Obleute und wassermeister aller  
    wasserversorgungsanlagen, feuerwehr, ansprechpartner für aktuelle  
    problemgebiete (z. b. einzel personen aus streulagen mit trinkwasser- 
    problemen stellvertretend für zukünftige Versorgungsgebiete) 
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 2. VorsTeLLung des TpL An ALLe BeTroffenen 

Beteiligte: gemeinde/Betroffene/WA4

   ➜  bürgermeister, Obleute und wassermeister aller wasserversorgungs- 
   anlagen; feuerwehr; ev. ansprechpartner für aktuelle problemgebiete  

  präsentation über sinn, zweck und ziele des tpL 
    derzeitige probleme der betroffenen festhalten ➜ kurze sachver- 
    haltsdarstellung (auf basis der trinkwassererhebung der wa2/wa4  
    und pkt. 1) 

  Ziel 

  breiter konsens innerhalb der trinkwasserversorger und betroffenen ➜  
  tpL ist sinnvoll und notwendig 

 3. grundsATZBeschLuss Zur erArBeiTung eines TpL

Beteiligte: gemeinde/Betroffene 

   dieser beschluss ist grundsätzlich ein beschluss der gemeinde (im  
   bedarfsfall auch von anderen trinkwasserversorgern zu beschließen). 

planungsphase

 4. pLAnerAusWAhL

Beteiligte: gemeinde

   Leistungsumfang auf basis der ergebnisse unter pkt. 1, 2 und der trink-    
   wassererhebung der wa2/wa4  

    
 5. genAuere ABgrenZung des BeTrAchTungsgeBieTes

Beteiligte: gemeinde/planer/WA4

   beschränkt auf die eigene gemeinde od. gemeindeübergreifend 
   wasserversorgungsanlagen (wVa) im betrachtungsgebiet  
    (➜ erhebung über gemeinde bzw. wasserdatenverbund) 
   abschätzung möglicher problembereiche (gebiete mit schlechter  
    trinkwasserqualität und/oder zu wenig wasser)  
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 6. BesTAndsAufnAhme und AnALyse 

Beteiligte: gemeinde/Betroffene/planer

  A) Bewertung aller bestehenden Wasserversorgungsanlagen (WVA) im  
   Betrachtungsgebiet 

   *)  erhebungen (ev. erhebungsblätter) 
     erhebung und zusammenstellung der grunddaten im betrach-       
     tungsgebiet (wasserspender, anlagenteile, systembauwerke) 
     erhebung und zusammenstellung der maßgeblichen wasser- 
      rechtsbescheide (➜ vor allem betreffend wasserspender  
      und schutzgebiete; ev. über § 134 wrg ) 
     erhebung der fremduntersuchungen (wasseruntersuchungsbefunde) 

     abstimmung der problembereiche mit den amtssachverständigen  
      (Hydrogeologie, umwelthygiene...) und der Lebensmittelbehörde,  
      auch für künftige wasserspender unter einbindung der wasser-    
      wirtschaftlichen planung 
     abstimmung der problembereiche mit den erfahrungen  
      der wassermeister 

   *) bewertung aller wasserspender im betrachtungsgebiet mit dem  
    wasserspender-punktebewertungsprogramm 

     punktebewertung von Wasserspendern (nach formblatt)  
     für wVa mit mind. 10 angeschlossenen Objekten   

       analyse der wasserspender  (nach 2 Verbal- und 6 punktekriterien) 
       verbale beurteilung: bedarfsdeckung; alter des wasserspenders  
        in technischer Hinsicht 
       punktebeurteilung: datengrundlage; wasserqualität (ohne  
        aufbereitung); bewertung des wasserursprungs (entnahme- 
        stelle); schutzgebiet; ausfallsrisiko; wasseraufbereitung  
        technisch/rechtlich erforderlich 

   *)  bewertung aller wasserversorgungsanlagen im betrachtungsgebiet 

     erhebung und Analyse der bestehenden Anlagenteile einer WVA  
     (nach formblatt) 
       verbale beurteilung: Versorgungs- bzw. ausfalls sicherheit;  
        notwasserversorgung; speichervolumen; drucksituation,  
        Mengenprobleme, feuerlöschbedarf; alarm und fernwirk - 
        technik; technischer zustand gem §134 wrg;  
        wasserverluste im rohrnetz; alterstruktur des wasser- 
        leitungsnetzes 
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  B) Bewertung der derzeitigen situation der nicht öffentlich versorgten  
   objekte (hausbrunnen...) 

   *) erhebung der derzeitigen situation der nicht öffentlich versorgten Objekte  
       (laut abwasserplan, feuerwehr, ev. schreiben an betroffene) 
       darstellung von Menge und Qualität; Missstände; Lösungs- 
        ansätze je nach trinkwasservorkommen (nachhaltigkeit) 
       ausbau örtlicher wasserspender, da leicht erschrotbar bzw.  
        anbindung an bestehende wasserversorgungs anlagen 
         ➜ Verweis auf broschüre trinkwasserversorgung im  
          ländlichen raum 

  c) darstellung aller Wasserversorgungsanlagen und Wasserspender im  
   Betrachtungsgebiet in einem Übersichtslageplan,  dem „Trinkwasser- 
   Bestandsplan“ (TpL Bestand)  

   *) darstellung aller wasserspender und deren bewertung (punktesumme  
    und verbale beurteilung) 
   *) darstellung aller wasserversorgungsanlagen und deren bewertung  
    (verbale beurteilung) 
       vereinfachte darstellung der Leitungen vom wasserspender  
       bis zum endverbraucher inkl. aller sonderbauwerke z. b.  
       wasserspender, aufbereitung, wasserspeicherung, Verbin- 
       dungsleitungen, Versorgungsbereiche, drucksteigerungen… 
   *) darstellung aller nicht öffentlich versorgten Liegenschaften mit angabe,  
    ob Mengen- und/oder Qualitätsprobleme bestehen 
        ➜ dadurch können mögliche Versorgungsgebiete für zukünftige  
        betrachtungen festgelegt werden 
   *) darstellung künftiger wasserspender (aufgrund hydrogeologischer  
    beurteilungen bzw. auch Mutungen)  

   Übersichtslageplan je nach betrachtungsgebiet 1 : 5.000 / 1 : 10.000 mit 
   Höhenschichtlinien (details siehe Musterplan mit tipps)  

Bewertungs- und umsetzungsphase

 7.  erArBeiTung des ZuKÜnfTigen TrinKWAsserKonZepTes  
  fÜr dAs BeTrAchTungsgeBieT 

Beteiligte: gemeinde/planer/WA4

  *) präsentation der Bestandsanalyse („trinkwasser-bestandsplan“)
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  *)  festlegung des gebietes für Variantenuntersuchungen (reduktion des  
   betrachtungsgebietes auf die problemgebiete und künftigen Versorgungs- 
   bereiche) 

  *)  festlegung der Verantwortlichkeiten (Versorgungsverpflichtung) derzeit  
   und für künftige Versorgungsbereiche   
    abgrenzung zwischen gemeindebetreiber und anderen wasserversor- 
    gern (genossenschaft, private…)  
  *)  festlegung von Zielvorgaben für die Variantenauswahl, ausgehend von der  
   aktuellen situation der bestandsanalyse ➜  Vorschlag durch planer  
   (welche ziele für welche wasserversorgungsanlage) 

     zielvorgaben für die Variantenauswahl einer wasserversorgungsanlage   
     sind z. b.:  

    1) grad der eigenversorgung 

      grundsATZ: Jeder gemeindebetreiber einer Wasserversorgungs- 
      anlage kann entscheiden, ob er den grad der eigenversorgung  
      (Anteil der Wassergewinnung durch eigene Brunnen oder Quellen)  
      beibehalten, reduzieren oder aufgeben will bzw. welchen grad er  
      bei künftigen, in sich abgeschlossenen Versorgungsgebieten  
      (ortschaft mit hausbrunnenversorgung) erreichen will!  

      dieser grundsatz gilt auch für Wassergenossenschaften, die  
      einen maßgeblichen Beitrag zur öffentlichen Versorgung im ge- 
      meindegebiet leisten oder deren Anlagen an andere öffentliche  
      Wasserversorgungsanlagen nicht unmittelbar angrenzen.  
   
    2) hauptversorgung; Zielwassermenge in abhängigkeit vom Versor- 
     gungsgebiet (derzeit und zukünftig) 

      abdeckung bzw. sicherung des zukünftigen bedarfes 
       *) bedarfsermittlung 
         ➜ zu versorgende Liegenschaften; wasserbedarfsermittlung  
          (derzeitiger und zukünftiger wasserbedarf) 
           innerhalb bestehenden Versorgungsgebietes bzw.  
            unmittelbar angrenzend  
           künftige Versorgungsgebiete (streulagen ohne nach- 
            haltige wasserspender, die anschluss erfordern) 

        eventuell zwei zeitschienen 
           kurzfristig (15 Jahre)    langfristig (50 Jahre) 

Leitfaden

4.1.5



    3) notversorgung zur Überbrückung eines kurzfristigen ausfalles eines  
      wasserspenders (z. b. ausfall bei Hochwasser) oder einer trink- 
      wasseraufbereitung 

      anmerkung: eine gegenseitige notversorgung in form einer Lei- 
      tungsverbindung z. b. zwischen zwei wasserversorgungsanlagen  
      beeinflusst nicht den Grad der Eigenversorgung der jeweiligen WVA. 
 
    4) errichtung eines zweiten standbeins aus anderem einzugsgebiet 
      mit frei wählbarer ersatzmenge (max. Menge des Hauptwasser- 
      spenders), langfristig 

      anmerkung: bei überregionalen wVa kann ausgegangen werden,  
      dass ein zweites standbein schon gegeben ist, außer es handelt  
      sich um eine wVa, deren größenordnung (z. b.  anzahl der wasser- 
      spender) dies nicht gewährleisten kann. (➜ einzelfallbeurteilung)  
  
  *) Variantenfestlegung 
    eine Variantenuntersuchung wird für jeweils eine wVa durchgeführt. die  
    Varianten können sich aus bestehenden und neuen wasserspendern mit  
    unterschiedlichen entnahmemengen zusammensetzen (wasserspender- 
    konzept), die eine Zielwassermenge sowie weitere Zielvorgaben erfüllen  
    müssen und wasserrechtlich bewilligungsfähig erscheinen. 

    grundsätze: 

     • Primär ist jede WVA für sich alleine zu betrachten. Aufgrund der  
      ergebnisse dieser primären betrachtung können sich zusammen- 
      schlüsse für gemeinsame betrachtungen bzw. Varianten ergeben. 

     • Problemgebiete ohne öffentliche Versorgung können unter Be- 
      rücksichtigung von topographie und technischen Voraussetzungen  
      (druckzonen, vorhandenes speichervolumen usw.) bestehenden  
      wasserversorgungsanlagen zugeordnet oder als eigene wasser- 
      versorgungsanlage gewertet werden. sinnvolle einheiten sind zu  
      bilden; nahe gelegene einzelobjekte sind in die betrachtung einzu- 
      beziehen. 

     • Wasserversorgungsanlagen, die im Zuge der Bestandsbewertung  
      keine probleme aufweisen, müssen nicht weiter betrachtet werden.  
      eine berücksichtigung ihrer wasserspender für andere wasser- 
      versorgungsanlagen kann nur durch schriftliche zustimmung  
      unter berücksichtigung des wasserangebots erfolgen. 
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     • Bei der Erschließung neuer Wasserspender darf bei Gemeinde- 
      betreibern der grad der eigenversorgung nur beibehalten wer- 
      den, wenn der neue wasserspender folgende einzelkriterien  
      erfüllt:  
       - Metalle, schwermetalle, halogenierte und aromatische koh- 
        lenwasserstoffe und sonstige spritzmittel oder pestizide müs- 
        sen unter dem grenzwert liegen. bei geringfügiger Über- 
        schreitung eines dieser stoffe muss eine Verbesserung in zu- 
        kunft zu erwarten sein. eine zeitweilige Überbrückung der Über- 
        schreitung durch eine aufbereitung ist in diesem fall zulässig. 
       - keine erschließung des zweiten grundwasserhorizonts 
       - kein hoher aufwand für schutzgebiet 
       - kein hohes ausfallsrisiko 
       - keine Verursachung unverhältnismäßig hoher kosten des neu- 
        en wasserspenders und seiner anbindung ans bestehende netz 

      dieser grundsatz gilt auch für wassergenossenschaften, die einen  
      maßgebenden beitrag an der öffentlichen Versorgung im gemeinde- 
      gebiet leisten oder deren anlagen an andere öffentliche wasser 
      versorgungsanlagen nicht unmittelbar angrenzen.  

      wenn eine wVa der gemeinde die gesamtwassermenge aus- 
      schließlich von einer anderen wVa (nachbargemeinde, Verband)  
      bezieht, sind bei zukünftigen erschließungen von wasserspendern  
      alle zusammenhängenden wasserversorgungsanlagen gemeinsam  
      zu betrachten. 

 8.  BeWerTung der VAriAnTen nAch dem ABLAufschemA VAriAnTen- 
  Berechnung 

Beteiligte: planer

  1. schritt: Bewertung der nutzengleichheit von Varianten (Wasserspender- 
   konzepten) 

  *) punktebewertung des jeweiligen wasserspenderkonzeptes (nach 3 formblättern) 

    Jede Variante kann sich aus bestehenden und neuen wasserspendern  
    mit unterschiedlicher entnahmemenge zusammensetzen (wasserspender- 
    konzept), die eine geplante künftige gesamtentnahmemenge (zielwasser- 
    menge) erreichen müssen.  
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      Variantenbewertung: 
      1) punktebewertung jedes einzelnen wasserspenders  
       (formblatt punktebewertung wasserspender) 

        anmerkung: bei einem anschluss an eine übergeordnete wasser- 
        versorgungsanlage wird zur bewertung jener wasserspender heran- 
        gezogen, der die maßgebliche wasserbezugsmenge liefert.   

        anmerkung: bei neuerschließungen von wasserspendern sind daten- 
        grundlage und erwartungswerte anzugeben. die erwartungswerte  
        werden je nach datengrundlage relativiert.  

      2) ermittlung des mengengewichteten wasserspenderpunkte- 
       mittels (formblatt punktegewichtung Variante)  

      3) ermittlung der punktesumme je Variante mit zusätzlichen  
       kriterien (formblatt punktesumme Variante) 

        das mengengewichtete wasserspenderpunktemittel wird
        durch folgende punktekriterien ergänzt: Überdeckung der 
        zielwassermenge; vorhandene bedarfsdeckung bei ausfall 
        des Hauptwasserspenders; anzahl der wasserspender;  
        wasserwirtschaftliche beurteilung  

      4) zusammenfassung aller Varianten zwecks transparenz  
       (Muster Übersicht – Variantenvergleich)  

  *) Mit der punktesumme jeder einzelnen Variante kann der grad der nutzen- 
   gleichheit festgestellt werden. 
    sollte sich herausstellen, dass die gewählten Varianten wesentliche  
    Qualitätsunterschiede aufweisen und als „nicht nutzengleich“ (punkte- 
    unterschied aufgrund der Qualitätsbewertung von mehr als 10 % der  
    gesamtpunktesumme, jedoch zumindest > 10 punkte) zu betrachten sind,  
    kann auf einen kostenvergleich nach Lawa verzichtet werden! 

  2. schritt: Kostenvergleich nach LAWA bei nutzengleichheit 

    bei nutzengleichheit von Varianten ist ein kostenvergleich nach Lawa  
    durchzuführen. 
      betrachtungszeitraum ➜ 50 Jahre 
      Verzinsung 3 % 

    es können auch Varianten berücksichtigt werden, die nach der standardi- 
    sierten punktebewertung eine größere punktesumme aufweisen, aber  
    laut fachkundiger bewertung und analyse dieser punktesumme im be- 
    gründeten einzelfall trotzdem einer Variantenuntersuchung nach Lawa  
    unterzogen werden sollen. 
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 9. dArsTeLLung des ZuKÜnfTigen TrinKWAsserKonZepTes  
  „TrinKWAsserpLAn“ 

Beteiligte: gemeinde/planer/WA4

  *) zusammenfassung und darstellung der erforderlichen Maßnahmen für was- 
   serspender, anbindungen und übergeordnete anlagenteile 

    plan mit bestehender anlagenstuktur und zukünftigen anlagenerweite- 
    rungen (wasserspender, anbindungsleitungen, übergeordnete anlagen- 
    teile wie behälter usw.) 

 10. präsenTATion der ergeBnisse

Beteiligte: gemeinde/Betroffene/planer/WA4

  für alle betroffenen  

 11. fesTLegung der KÜnfTigen umseTZung
    ➜  grundsATZBeschLuss; genossenschAfTsgrÜndung… 

Beteiligte: gemeinde/Betroffene/WA4

    *) Verantwortlichkeiten fixieren 
    *) kosten für die umsetzung zusammenstellen 
    *) Zeiträume für Umsetzung fixieren 

 12. ersTeLLung des endBerichTs

Beteiligte: planer
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